
Nürnberger Nachrichten 15/12/2014 Seite : L03

Copyright (c)2014 Verlag Nuernberger Presse, Ausgabe 15/12/2014 Dezember 15, 2014 9:48 am / Powered by TECNAVIA

Verkleinert auf 89% (Anpassung auf Papiergröße)

Montag, 15. Dezember 2014 DB /Seite 3LOKAL

Kein Pflegeheim an der Schwabacher Straße
Verlegung des Spielplatzes wird gar nicht erst geprüft

FEUCHT – Gegen die Stimmen der
Sozialdemokraten und des Bürger-
meisters wurde in der jüngsten Sit-
zung des Marktgemeinderats ein An-
trag von Ines Stelzer im Namen der
SPD abgelehnt. Sie wollte prüfen las-
sen, ob sich der Spielplatzes an der
Schwabacher Straße neben dem Ärz-
tehaus als Standort für das dringend
benötigte Pflegeheim in Feucht eignet.
Da der Platz nicht ersatzlos gestrichen
werden sollte, forderte sie zudem,man
solle eruieren, ob er verlegt werden
könnte, und zwar nördlich oder süd-
lich des Gauchsbachs, zum Beispiel
auf die Wiese entlang des Rebenland-
wegs. Auch andere Flächen als Alter-
nativen wurden in dem Antrag ange-
sprochen. Bereits im Sozialausschuss
war das Ersuchen mit einer knappen
Mehrheit durchgefallen.

Mit einem Bündel an Gegenargu-
menten wandte sich UCS-Gemeinde-
rat Gerd Steuer an dasGremium.Man
bemühe sich seit langem, das Tal als
Grünzug zu erhalten, habe deshalb
Grundstücke angekauft und nun solle
der Bereich doch bebaut werden, das
sei kontraproduktiv. Außerdem sei
das Areal Überschwemmungsgebiet,
die Erschließungs-, Zufahrt-, Lärm-
und Stellplatzproblematik sprächen
ebenfalls dagegen. Das angesproche-
neWiesengrundstück hätte derMarkt
günstig erworben, weil der Vorbesit-

zer davon ausgehen konnte, dass dort
nie gebaut werden wird. Der wäre ja
jetzt ausgeschmiert, wenn die Ge-
meinde das Grundstück anderweitig
nutze als ausgemacht. „Wennwir jetzt
doch dort bauen, hättenwir einen sat-
ten Reingewinn“, so Steuer, der dies
als unfair empfand. Die Spielplatz-
verlegung laufe den Bemühungen,
das Gauchsbachtal so weit wie mög-
lich zu renaturieren, zuwider, denn
eine Spielplatzgestaltung sei immer
ein Eingriff in die Natur. „Pflegeheim
ja, aber nicht dort“, resümierte er und
plädierte stattdessen dafür, wieder
das Walburgis-Areal anzuvisieren.
Aus all diesenGründen bräuchteman
den Vorschlag gar nicht erst zu prü-
fen.
Während seine Kollegen von der

CSU in der gesamten Diskussion
schwiegen, äußerte sich Bürgermeis-
ter Konrad Rupprecht abwägender
zu diesem Antrag: „Wir sollten al-
les Mögliche tun, die entsprechenden
Grundstücke zu prüfen.“ Allerdings
räumte auch er ein, dass er wenig
Chancen für eine derartige Realisie-
rung sah.

Rita Bogner von denGrünen sprach
sich zwar dagegen aus, den Spiel-
platz ins Gauchsbachtal zu verlegen,
denn der Platz werde da gebraucht,
wo er ist, erst recht, wenn gegenüber
Asylbewerber mit Kindern einzie-
hen. Dennoch wollte sie den Standort

für ein Pflegeheim nicht ausschlie-
ßen, möglicherweise könne man bei-
des harmonisch miteinander verbin-
den, eventuell, wenn man noch ein
angrenzendes Privatgrundstück er-
werben könne.

Lothar Trapp (SPD) vertrat die An-
sicht, die Pläne ließen sich wie im
Antrag angedacht realisieren, oh-

ne den Grünzug zu zerstören. Im Üb-
rigen plädierte er für eine Überprü-
fung durch Fachleute, „nicht nur von
uns aus dem Bauch heraus“. Doch
auch Hannes Schönfelders Appell, ei-
ne Überprüfung nicht von vornher-
ein auszuschließen, nutzte nichts. Mit
14:10 Stimmen wurde der Antrag ab-
geschmettert. G.S.

Der Spielplatz an der Schwabacher Straße soll bleiben, wo er ist, beschloss eine
Mehrheit des Marktgemeinderats. Nach einem Standort für ein Pflegeheim muss
andernorts gesucht werden. Foto: Spandler

Zweimal
krachte es
Unfälle bei
Überholmanövern
ALTDORF/LEINBURG –

Gleich zweimal krachte es am
Wochenende auf der Staatsstraße
2240 zwischen Altdorf und Lein-
burg.

Auf der Staatsstraße 2240 von
Leinburg in Richtung Altdorf
fuhrenmehrere Fahrzeuge hinter
einemLkw.Der vierte Pkwhinter
demLkwbegann seinenÜberhol-
vorgang und war bereits am drit-
ten Pkw komplett vorbei, als der
zweite Pkw in der Schlange eben-
falls ausscherte, um zu überholen.

Ein 67-jähriger Altdorfer konn-
te nicht mehr bremsen und fuhr
einem 43-jährigen Oberpfäl-
zer ins Heck. Alle fünf Insassen
im Pkw des Unfallverursachers
wurden leicht verletzt, darun-
ter drei Kinder. Der 67-Jähri-
ge blieb dagegen unverletzt. An
den Pkw entstand ein Sachscha-
den von 5000 Euro bzw. 2500 Eu-
ro. Die Staatsstraßemusste kurz-
zeitig gesperrt werden.
Ebenfalls auf der Staatsstra-

ße 2240, jedoch in Richtung Lein-
burg, wollte ein 27-jähriger Lein-
burger einen vor ihm fahrenden
Sattelzug überholen. Er beschleu-
nigte dabei aus einer Kurve he-
raus und übersah eine entgegen
kommende Eckentalerin. Der
Leinburger scherte daraufhin so
knapp vor dem Sattelzug wieder
ein, dass es zu einer Berührung
mit diesem kam.
Ebenfalls zu einer Berührung

kam esmit demPkwder entgegen
kommenden Eckentalerin. Nur
durch viel Glück wurde niemand
verletzt und es entstand ein Ge-
samtsachschaden inHöhe von nur
7000 Euro. Gegen denLeinburger
wurde ein Ermittlungsverfahren
wegen Gefährdung des Straßen-
verkehrs eingeleitet.

Für Anna L. wiegt derWahnsinn 0,01 Gramm
Cannabis-Diskussion: 122 Professoren sprechen sich für Legalisierung aus, was kürzlich bestrafter Lehrerin nicht hilft

HERSBRUCK – Während sich
kürzlich in Frankfurt auf einer Ta-
gung gegen die Entkriminalisierung
von Cannabis-Konsum viele Juris-
ten, Suchtexperten und Mediziner ei-
nig waren, dass der Eigengebrauch
von Cannabis nicht bestraft werden
sollte, saß Anna L. (Name geändert)
frühmorgens auf dem Fahrrad und
strampelte 14,5 Kilometer zur Schule.
Wie fast jeden Morgen. Die Lehrerin
macht das nicht freiwillig. Ihr wurde
der Führerschein entzogen.

Ihr Fall sorgte im Spätsommer für
Schlagzeilen. Sie wurde wegen des
Besitzes von 0,01 Gramm Marihuana
– so wenig, dass die Hersbrucker Poli-
zei die „Menge“ nicht zweifelsfrei wie-
gen konnte – zu 700 Euro Geldstrafe
verurteilt. Laut Aussage des Polizis-
ten vor Gericht hätten es auch 0,001
Gramm sein können. Dazu musste sie
ihren Führerschein abgeben. Die Be-
gründung des Landratsamtes: Sie sei
eine unmittelbare Gefahr für die Si-
cherheit aller anderen Verkehrsteil-
nehmer.

„Unmittelbare Gefahr“
AnnaL., die „unmittelbareGefahr“,

fährt also Fahrrad. Mit den öffentli-
chen Verkehrsmitteln hat sie, die in
einem Dorf lebt, keine Chance, recht-
zeitig in die Schule zu kommen. Die
Richterin, die sie damals verdonnerte,
hat nach bestehendem Recht und Ge-
setz gehandelt. Obwohl es in Deutsch-
landGrenzwerte bis zu 15GrammMa-
rihuana-Besitz zum Eigengebrauch
gibt, in denen ein Richter das Verfah-
ren einstellen kann, hat diese Richte-
rin anders entschieden, weil im Ge-
setz ein Passus eingebaut ist: Denn
als Pädagogin habe Anna L. eine Vor-
bildfunktion, somit sei eine Fremdge-
fährdung wegen Nachahmung durch
die Schüler gegeben. Anna L. traf die
volle Härte des Betäubungsmittelge-
setzes. Gegen das sprechen sich jetzt
die 122 Strafrechtsprofessoren aus, die
sich im sogenannten SchildowerKreis
zusammengeschlossen haben.

Null-Grenze bei THC
1994 hat das Bundesverfassungs-

gericht in seiner Cannabis-Entschei-
dung die Verfassungsmäßigkeit des
geltenden Betäubungsmittelstraf-
rechts grundsätzlich bestätigt. Und
das heißt: Null-Grenze bei THC-Pro-
dukten. Einer der Professoren, die
sich für ein Umdenken in der Dro-
genpolitik einsetzen, ist Ulfried Neu-
mann vom Institut für Kriminalwis-

senschaften und Rechtsphilosophie
der Uni Frankfurt. Neumann: „Das
Ziel, das mit einer Kriminalisierung
verfolgt werden soll, nämlich den
Handel und denKonsum zu unterbin-
den, ist nicht erreicht worden.“ „Kri-
minalisiert“, so fühlt sich auch Anna
L.. „Ich habe an einem Sonntagabend
einen sehr kleinen Joint geraucht.“ Als
sie zwei Tage später auf dem Weg in
die Schule von einer Zivilstreife an-
gehalten wurde, machte sie sich kei-
ne Sorgen. Führerschein, Aidshand-
schuhe – und dann die Frage nach
Drogenkonsum. Jetzt sagt sie „wie
dumm, dass ich es zugab“, denn als sie
die bejahte, war das für sie der Beginn
des „Wahnsinns“, wie sie sagt. Siewil-
ligte in einen Urin-Test ein. Dann
wurde auch ihr Blut untersucht. Dort
wurden 1,0NanogrammTHC – der be-
rauschende Wirkstoff im Marihuana
– pro Milliliter nachgewiesen. Unter
diesem Wert kann sich kein Laie et-
was vorstellen. Für Marihuana-Ab-
bauprodukte gibt es keine Grenzwer-
tewie die Promillegrenze bei Alkohol.

THC lange nachweisbar
Dr. Franjo Grotenhermen hingegen

kennt sich aus mit Nanogramm und
THC . Der Mediziner aus Köln-Hürth
ist Vorsitzender der Arbeitsgemein-
schaft Cannabis alsMedizin. In seinem
Buch „Cannabis, Straßenverkehr und
Arbeitswelt“ schreibt er: „In Deutsch-
land konsumieren etwa drei Millionen
Menschen gelegentlich oder regelmä-
ßig Cannabisprodukte. Nach der der-
zeitigen Gesetzeslage und Rechtspra-
xis droht diesen drei Millionen der
Entzug des Führerscheins, selbst wenn
sie nie unter dem Einfluss von Canna-
bis ein Fahrzeug führten.“ Die Krux:
Jeder Nachweis von THC im Blut gelte
als Nachweis eines akuten Rausches.
Jedoch sind laut Grotenhermen Kiffer
nur im akuten Rauschzustand beein-
trächtigt „und selbst dann in der Regel
nicht stärker als Alkoholkonsumen-
tenmit 0,5 bis 0,7 Promille“. THCkann
aber noch Tage nach dem Konsum im
Blut nachgewiesen werden, wenn der
Raucher längst wieder nüchtern ist.
Grotenhermen ist nicht blauäugig:

„Der Konsum von Cannabis beein-
trächtigt Gedächtnis, Aufmerksam-
keit, Reaktionsfähigkeit, Verarbeitung
visueller Informationen, die Fähig-
keit zur Abschätzung von Entfernun-
gen und der Zeit. Die meisten Studien
zeigen allerdings, dass relevante psy-
chomotorische Cannabiswirkungen
drei bis vier Stunden nach dem Kon-
sumnichtmehr nachweisbar sind.“ Er

geht davon aus: In der ersten Stunde
nach dem Joint treten Leistungsmän-
gel auf, die denen von 0,5 Promille Al-
kohol im Blut entsprächen. Bereits im
Verlauf der zweiten Stunde verringe-
re sich die Leistungsminderung deut-
lich.
Grotenhermen im Buch: „Es lässt

sich ein unterer Grenzwert festlegen,
das heißt eine THC-Konzentration im
Blutplasma, unter der im Allgemei-
nen keine relevante psychomotori-
sche Beeinträchtigung besteht. Soll
sie eine Beeinträchtigung analog ei-
nes Blutalkoholwertes von 0,5 Promil-
le ausschließen, so liegt dieser unte-
reGrenzwert bei etwa 10Nanogramm
pro Milliliter Blut. (…) Oberhalb ei-
nes oberen Grenzwertes von 20 ng/
ml ist im Allgemeinen von einer Be-
einträchtigung auszugehen, die einer
Stärke entspricht, wie sie bei 0,5 Pro-
mille oder darüber beobachtet wer-
den kann.

„Realitätsferne“
AnnaL.: „Die Realitätsferne desUr-

teils schockt mich. Zum einen wegen
der lächerlichen Menge. Und zum an-
deren wurde ich hart verurteilt, weil
ich Lehrerin bin – wo sind wir denn
dann ,alle gleich‘ vor dem Gesetz? Ja,
ich habe einen Erziehungsauftrag.
Demkomme ich aber auch nach, wenn
ich ab und zu am Wochenende Mari-
huana rauche. Welcher Wein lieben-
de Pädagoge wird bestraft“, fragt die
Lehrerin, „wenn er amSamstagabend
eine Flaschemehr trinkt?“ Kurz nach
der Kontrolle war klar, dass sie zur
Medizinisch-Psychologischen Unter-
suchung, kurz MPU, muss. Um so gut
gerüstet wie möglich zu sein, suchte
sie einen vom TÜV Süd empfohlenen
Verkehrspsychologen auf. Dermachte
ihr Mut und verlangte dafür 99 Euro:
Bei ihrem unter „gelegentlich“ fallen-
denKiff-Verhalten sah er die Führer-
schein-Sperre bei drei bis sechs Mo-
naten. Weit gefehlt.

Im August musste sie zum Test. Re-
aktionen, Schnelligkeit, Konzentrati-
on, Aufmerksamkeit – überall erreich-
te sie Spitzenwerte, die medizinische
Untersuchung war ohne eine Auffäl-
ligkeit. Dann stand noch die psycholo-
gische Untersuchung an. Die Psycho-
login sei gut informiert gewesen, so
erinnert sie sich. Sie hätte Zugang zu
Akten gehabt, in denen eine Jugend-
sünde eingetragen war. 1993 hatte sie
aus Blödsinn eine Baustellen-Leuch-
te mitgehen lassen. Das hätte die Psy-
chologin angesprochen und fragte, ob
sie damals auch schon „geraucht“ ha-

be. Anna L. blieb bei der Wahrheit –
und bejahte, als Studentin ab und zu
gekifft zu haben. Womit für die Psy-
chologin Anna L.s Leben auf eine „20
Jahre andauernde Drogenkarriere“
reduziert wurde, was eine einjähri-
ge Führerscheinabstinenz zur Folge
hatte.

Beweis liegt jetzt in den Haaren
Anna L. muss nun beweisen, dass

sie „clean“ ist. Das gehtmit Hilfe ihrer
Haare. In ein paar Wochen ist Halb-
zeit, wenn in den neu gewachsenen
sechs Zentimetern Haaren – pro Mo-
nat einer – kein THC mehr zu finden
ist, ist das gut, dann ist sie auf dem
besten Weg, in weiteren sechs Mona-
ten ihren Führerschein zurückzuer-
halten. Sind ihre Haare nur fünf Zen-
timeter gewachsen, ist das schlecht.
Die 0,01 Gramm Marihuana kom-

men sie teuer zu stehen, mit Anwalts-
undGerichtskosten, TÜV,MPU,Urin-
test kommen Tausende zusammen.
Doch Anna L. gibt nicht auf. Sie will
Berufung einlegen. Es geht auch um
ihren Job, den sie liebt, es geht da-
rum, einem drohenden Disziplinar-
verfahren auszuweichen. Und es geht
auch darum: „Ich kann dieses große
Unrecht, das ich begangen haben soll,
nicht sehen.“

Milliarden für Strafverfolgung
Anna L. muss also noch den Weg

beschreiten, den Experten wie Straf-
rechtler Ulfrid Neumann abschaf-
fenwollen. In der Resolution, die auch
er unterschrieben hat, heißt es: „Je-
des Jahr werden Milliardenbeträ-
ge für Strafverfolgung aufgewen-
det, welche sinnvoller für Prävention
und Gesundheitsvorsorge eingesetzt
werden könnten.“ Neumann und sei-
ne 121 Professoren-Kollegen sind der
Meinung, dass Cannabis legalisiert
werden sollte. „Die rechtliche Frei-
gabe sollte aber flankiert sein von
Aktionen, die vor dem Missbrauch
warnen. Wir haben bei der Droge Ni-
kotin ja gesehen, dass Veränderungen
durch Aufklärung möglich sind und
dass diese vor allem auf einer Verän-
derung des gesellschaftlichenKlimas
beruhen.“
Kurz, nachdem die Resolution on-

line gegangen ist, haben sich mehr
angeschlossen: Dr. Jürgen Kühling,
ehemaliger Richter am Bundesver-
fassungsgericht, und die „Neue Rich-
tervereinigung – Zusammenschluss
von Richterinnen und Richtern sowie
Staatsanwältinnen und Staatsanwäl-
te e. V.“. sw

Wegen des Besitzes einer geringen Menge Cannabis hat Anna L. ihren Führerschein verloren. Symbolfoto: Fotolia

KURZBERICHTET
Stadthalle und Lederersmühle

ALTDORF - Der Bauausschuss der
Stadt Altdorf befasst sich auf seiner
Sitzung am Donnerstag, 18. Dezem-
ber, unter anderem mit dem Umbau
der alten Stadthalle zu einemKultur-
treff mit Stadtbücherei und mit Ein-
sparmöglichkeiten bei der Sanierung
der Lederersmühle. Um 15 Uhr trifft
sich der Ausschuss am Rathaus und
bricht dann zu zwei Ortsbesichtigun-
gen auf, die öffentliche Sitzung findet
im Anschluss statt.

Mahnwache gegen Rechts

ALTDORF – Nach den Ereignissen
in Vorra setzt die Altdorfer SPD ein
Zeichen gegen Rechts und lädt zu ei-
ner Mahnwache ein am Dienstag, 16.
Dezember, 18 Uhr, vor der Laurenti-
uskirche in Altdorf. Als Zeichen der
Solidarität mit allen Asylsuchenden
in Deutschland, mit den Unterstüt-
zerkreisen und mit allen, die gegen
rechtsradikales Gedankengut auf-
stehen, lädt die Altdorfer SPD alle
Bürgerinnen und Bürger, alle Partei-
en und alle Kirchenvertreter zu der
20-minütigenMahnwachemit Kerzen
und Transparenten vor der Laurenti-
uskirche amMarktplatz ein.

Schweigekreis in Feucht

FEUCHT – Anlässlich des Brand-
anschlags auf eine künftige Flücht-
lingsunterkunft in Vorra gibt es am
Montag, 15. Dezember, einen Kerzen-
Schweigekreis um 17 Uhr auf dem
Pfingzingplatz in Feucht.

Öffnungszeiten in Feucht

FEUCHT – Die Öffnungszeiten
der gemeindlichen Einrichtungen
während der Weihnachtsfeiertage:
Die Gemeindebücherei des Marktes
Feucht ist während der Weihnachts-
ferien von Mittwoch, 24. Dezember,
bis einschließlich Freitag, 9. Januar,
geschlossen. Das Internetcafé ist von
Montag, 22. Dezember, bis einschließ-
lich Freitag, 9. Januar, geschlossen.
Das Jugendzentrum ist von Sonn-
tag, 21. Dezember, bis einschließlich
Dienstag, 6. Januar, geschlossen. Der
Wertstoffhof bleibt am Mittwoch, 17.
Dezember, und am Samstag, 27. De-
zember, geschlossen. Die Verwaltung
im Rathaus und im Pfinzingschloss
und alle anderen gemeindlichen Ein-
richtungen sind am Freitag, 2. Janu-
ar, geschlossen. Am Montag, 22. De-
zember, und Dienstag, 23. Dezember,
sowie am Montag, 29. Dezember, und
Dienstag 30. Dezember, stehen die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Verwaltung zu den üblichen Öff-
nungszeiten für den Publikumsver-
kehr zur Verfügung.


